
Anlage 1 
 

Hinweise zur Darstellung in der Synopse: 
 
Die linke Spalte gibt die derzeit gültige Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der 
Gemeinde Eitorf vom 21.12.2010 wieder. Rechts finden Sie den Entwurf der 3. Änderung. 
 
 
 
 

Altfassung 
 

Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Eitorf (Abwas-

serbeseitigungssatzung) vom 21.12.2010 
 
 
 

§ 13 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen 

Anschlussleitung und ohne technischen Zusammenhang mit den 
Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grundstück eine 
Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine Anschlusslei-
tung für Schmutz- und für Niederschlagswasser herzustellen. Auf An-
trag können mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. Die Ge-
meinde kann den Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsver-
fahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen.  
 

(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbstän-
dige Grundstücke geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu entste-
henden Grundstücke. 

 

 
Entwurf 

 
Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Eitorf (Abwas-
serbeseitigungssatzung) vom 21.12.2010, in der Fassung 

der 3. Änderung vom ... 
 
 

§ 13 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
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(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser 
aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen 
unterhalb der Rückstauebene (in der Regel die Straßenoberkante) 
durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die Rückstausiche-
rung muss jederzeit zugänglich sein. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten 

Grundstück hat der Grundstückseigentümer einen geeigneten Kon-
trollschacht auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes einzu-
bauen. 

 
 

Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der Grundstückseigentümer 
zum nachträglichen Einbau eines Kontrollschachtes verpflichtet, 
wenn er die Anschlussleitung erneuert oder verändert. In Ausnahme-
fällen kann auf Antrag des Grundstückseigentümers von der Errich-
tung eines Kontrollschachtes außerhalb des Gebäudes abgesehen 
werden. Der Kontrollschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu 
öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung des Kontrollschach-
tes ist unzulässig.  

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der An-

schlussleitungen bis zum Kontrollschacht sowie die Anzahl, Lage, 
lichte Weite und technische Ausführung der Kontrollschächte be-
stimmt die Gemeinde. 
 

(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie die 
laufende Unterhaltung der haustechnischen Abwasseranlagen sowie 
der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden Grundstück 
führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Haus-
anschlussleitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde zu erstellen.  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur 

öffentlichen Abwasseranlage, so kann die Gemeinde von dem 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten 
Grundstück hat der Grundstückseigentümer einen geeigneten Kon-
trollschacht auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik (§ 60 WHG) ein-
zubauen.  

 
Satz 2 - 5 unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 

 
 
 
 

(6) unverändert 
 
 
 
 
 

(7) unverändert 
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Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung des 
Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlan-
gen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer.  

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine ge-

meinsame Anschlussleitung entwässert werden. Die Benutzungs- 
und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch abzusichern. 
Der Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienstbarkeit ist 
durch einen Auszug aus dem Grundbuch zu führen. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage 

vorhanden ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, 
die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der Grundstücksei-
gentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen späteren An-
schluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine Kosten vorzube-
reiten. 

 
 

§ 15 
Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitun-

gen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranla-
gen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw 
NRW 2013). Private Abwasserleitungen sind gemäß §§ 60, 61 WHG, 
§ 56 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 so zu errichten 
und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseiti-
gung eingehalten werden.  

 
Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasser-
überlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Gemeinde 
Eitorf. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen 

dürfen nur durch anerkannte Sachkundige durchgeführt werden. 

 
 
 
 

(8) unverändert 
 
 
 
 
 

(9) unverändert 

 
 
 

§ 15 
Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitun-

gen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranla-
gen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw 
NRW 2020). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 
WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 so zu 
errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwas-
serbeseitigung eingehalten werden.  

 
Satz 3 unverändert 
 
 

 
(2) unverändert 
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(3) Im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitungen 

zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswassereinschließlich verzweigter Leitun-
gen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäu-
des ohne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspekti-
onsöffnungen sind zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind 
Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlags-
wasserdienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt 
sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- 

und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen 
ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW 2013. Der Ei-
gentümer des Grundstücks bzw. der Erbbauberechtigte hat private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung 
oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundi-
gen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren 
Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht 
und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im 
Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw NRW 2013. 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach den allgemein an-

erkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Es gelten die 
DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein anerkannte Re-
geln der Technik, soweit die SüwVOAbw NRW 2013 keine abwei-
chenden Regelungen trifft. 

 
(6) Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung ist in einer Be-

scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 zu doku-
mentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 
SüwAbw NRW 2013 genannten Anlagen beizufügen.  

 

 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- 
und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen 
ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW 2020. Der Ei-
gentümer des Grundstücks bzw. der Erbbauberechtigte hat private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung 
oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundi-
gen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren 
Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und 
Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übri-
gen aus § 8 Abs. 2 bis Abs. 5 SüwVO Abw NRW 2020. 
 

(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Es gelten die 
DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein anerkannte 
Regeln der Technik, soweit die SüwVOAbw NRW 2013 keine ab-
weichenden Regelungen trifft.  

 
(6) Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung ist in einer Be-

scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2020 zu doku-
mentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 
SüwVO Abw NRW 2020 genannten Anlagen beizufügen.  
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Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Gemeinde Eitorf durch 
den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten unverzüglich 
nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand 

und Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen keiner erneu-
ten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeit-
punkt der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 
 

(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben 
sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche 
Abweichungen von den Sanierungsfristen kann die Gemeinde Eitorf 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 

Satz 3 unverändert 
 
 
 
(7) unverändert 

 
 
 
 

(8) unverändert 

 


